
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Stand: 20.05.2010  

 

Der Firma  

dbf  IT - Dienstleistungen GmbH & Co. KG 

Schülerstraße 27 

32108 Bad Salzuflen 

 

-im folgenden Verkäufer genannt- 

 

Vertragsschluss 

(1) Die Preisangaben in den Anzeigen sind freibleibend und unverbindlich. 

(2) Eine vom Käufer abgegebene Bestellung ist bindend. Der Verkäufer ist 

berechtigt, dieses Angebot binnen zwei Wochen ab Zugang durch Zusendung 

einer Auftragsbestätigung oder der bestellten Ware anzunehmen.  

(3) Die in einer Auftragsbestätigung oder einer Leistungsbeschreibung 

festgelegten Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes / 

der Ware umfassend und abschließend fest.  

 

Preise und Zahlungsbedingungen  

(1) Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von z. Zt. 19 %. 

(2) Soweit keine anderen Abreden getroffen sind, ist der Kaufpreis gem. Ziff. 1 

beim Erhalt der Ware ohne Abzug zu entrichten. 

(3) Im Falle eines Versicherungsschadens ist der Verkäufer berechtigt, zur 

ordnungsgemäßen Abwicklung eine Abtretungserklärung vom Käufer zu 

verlangen. 

 

 

Lieferfristen 

(1) Liegt eine Lieferverzögerung vor, die vom Verkäufer zu vertreten ist, so wird 

die Dauer der vom Käufer zu setzenden Nachfrist auf zwei Wochen festgelegt. 

Entscheidend für den Fristbeginn ist der Zugang der Nachfristsetzung beim 

Verkäufer. 

(2) Der Verkäufer übernimmt kein Beschaffungsrisiko. Er ist berechtigt, vom 

Vertrag zurückzutreten, soweit er trotz des vorherigen Abschlusses eines 

entsprechenden Einkaufsvertrages seinerseits den Liefergegenstand nicht erhält; 

die Verantwortlichkeit des Verkäufers für Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt 

unberührt. Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über die nicht rechtzeitige 

Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und, wenn er zurücktreten will, 



 

 

das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben; der Verkäufer wird dem Käufer im Falle 

des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung unverzüglich erstatten. 

 

Versand  

(1) Der Käufer trägt die Kosten der Versendung ab dem Ort der Niederlassung des 

Verkäufers, es sei denn, sie überschreiten ein angemessenes Verhältnis zum 

Wert des Liefergegenstandes.  

(2) Die Transportkosten für die Rücksendung von berechtigt beanstandeten 

mangelhaften Waren trägt der Verkäufer.  

(3) Der Verkäufer hat Sachmängel der Lieferung, welche er von Dritten bezieht 

und unverändert an den Besteller weiterliefert, nicht zu vertreten; die 

Verantwortlichkeit bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt. 

 

Eigentumsvorbehalt 

Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des 

Verkäufers. 

 

Rügepflicht 

Der Käufer ist verpflichtet, offensichtliche Sach- und Rechtsmängel innerhalb von 

14 Tagen nach Erhalt der Ware dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen; es genügt 

die Absendung der Anzeige innerhalb der Frist. Die Mängel sind dabei so 

detailliert wie dem Käufer möglich zu beschreiben. 

 

Unmöglichkeit der Lieferung 

(1) Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz 

nach den gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen. Jedoch beschränkt sich der 

Anspruch des Käufers auf Schadensersatz neben oder statt der Leistung und auf 

Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der 

Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht genutzt werden kann. 

Weitergehende Ansprüche des Käufers wegen Unmöglichkeit der Lieferung sind 

ausgeschlossen. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, 

der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit gehaftet wird.  

(2) Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.  

(3) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den 

vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 

 

 



 

 

Rücktritt 

(1) Der Käufer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur 

zurücktreten, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Der 

Käufer hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist nach 

Aufforderung des Verkäufers zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom 

Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht.  

(2) Im Falle von Mängeln verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Gewährleistung  

(1) Soweit eine gebrauchte Sache Liefergegenstand ist, beträgt die 

Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln – gleich aus 

welchem Rechtsgrund – sechs Monate, für sonstige Ansprüche und Rechte wegen 

Mängeln ein Jahr. Soweit ein neue oder neu herzustellende Sache 

Liefergegenstand ist, beträgt die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche 

wegen Mängeln – gleich aus welchem Rechtsgrund – ein Jahr. 

(2) Die für Schadensersatzansprüche nach Ziff. 1 geltenden Verjährungsfristen 

gelten auch für sonstige Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer, 

unabhängig von deren Rechtsgrundlage. Sie gelten auch, soweit die Ansprüche mit 

einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen. 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten mit folgender Maßgabe: 

a) Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei 

arglistigem Verschweigen eines Mangels [oder soweit der Verkäufer eine 

Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat]. 

b) Die Verjährungsfristen gelten zudem nicht, soweit der Liefergegenstand ein 

Bauwerk ist oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 

Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wird und dessen 

Mangelhaftigkeit verursacht (oder soweit es um das dingliche Recht eines 

Dritten geht, auf Grund dessen die Herausgabe des Liefergegenstandes 

verlangt werden kann). 

c) Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche des Weiteren nicht 

in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. 

(4) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Schadensersatzansprüchen mit der 

Ablieferung. 

(5) Soweit in dieser Bestimmung von Schadensersatzansprüchen gesprochen wird, 

werden auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen erfasst. 

(6) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen 



 

 

Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung 

und den Neubeginn von Fristen unberührt. 

(7) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den 

vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

(8) Will der Verkäufer Schadensersatz statt der Leistung verlangen, so ist insoweit 

ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch 

gegeben. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben im 

Übrigen unberührt. 

 

Zahlungsverzug 

Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in 

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu verlangen. 

Dem Käufer ist der Nachweis gestattet, dass der Schaden nicht höher als fünf 

Prozentpunkte über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) ist.  

 

Kündigungsfristen von Verträgen 

(1) Besteht zwischen dem Verkäufer und dem Käufer ein Vertrag, z.B. für 

regelmäßige Wartungsarbeiten, so ist dieser Vertrag spätestens 3 Monate vor 

Ablauf der vereinbarten Laufzeit schriftlich zu kündigen. 

(2) Wird die Kündigungsfrist wie in Ziff. 1 benannt nicht eingehalten, so verlängert 

sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. 

 

Datenschutz 

Der Verkäufer ist berechtigt, alle Daten, die Geschäftsbeziehungen mit Kunden 

betreffen, unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetztes zu verarbeiten. 

 


